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Die Arbeit des Gesundheitsamtes zur Verlangsamung des Ausbruchs von SARS-CoV-
2 und zur Unterbrechung der Infektionsketten 
 
I .  Sachver ha l t  

Den Gesundheitsämtern kommt im Rahmen der aktuellen Pandemielage eine zentrale 
Bedeutung bei der Offenlegung und Durchbrechung von Infektionsketten zu. Sie sind der 
Knotenpunkt, an dem die epidemiologisch wichtigen Informationen zusammen laufen und 
ausgewertet werden, um in der Folge mit gezielten Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie beizutragen.  
 
Grundlegendes Ziel ist es, die Infektionsketten zu unterbrechen.  
 
Hierzu bedarf es  

a) der Kenntnis über bestehende Infektionen (Abstrichergebnisse) 
b) der Erfassung und Begleitung der Infizierten im Krankheitsverlauf (tägl. 

Symptomabfrage) 
c) der Erfassung der Personen, die näheren Kontakt zu den Infizierten hatten 
d) der Offenlegung von Infektionsketten – ausgehend vom Infizierten, über die 

Kontaktpersonen ersten, zweiten und dritten Grades 
e) der Isolierung von Infizierten und deren näheren Kontaktpersonen 
f) des Erkennens von Infektionsherden durch das Offenlegen von Verbindungen 

einzelner Infektionen 
g) der Bekämpfung von Infektionsherden durch auf die jeweilige Situation 

zugeschnittene Maßnahmen 
h) der täglichen Meldung des aktuellen Geschehens an übergeordnete Behörden zur 

Erfassung der Gesamtsituation im Bundesland als auch mit Blick auf ganz 
Deutschland. 

 
In der Sitzung soll vorgestellt werden, mit welchen Maßnahmen das Gesundheitsamt Coburg 
dem  SARS-Cov-2 Ausbruch begegnet. 
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II. An Martina Berger 

mit der Bitte um Mitzeichnung. …………………………………………… 
 
 

III. An Büro Landrat 
mit der Bitte um Mitzeichnung. 

- immer erforderlich - ……………………………………………. 
 
 

IV. An GBLZ  
mit der Bitte um Mitzeichnung 
-  immer erforderlich             ……………………………………………. 
 
 
 

V. WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst. 
 
 

VI. Zum Akt/Vorgang 
 
 
 
 Ün 
 
Landratsamt Coburg 
 
 
 
 
Sebastian Straubel 
Landrat 


